
 
 

 
Unsere Pflegesätze 
 

0 1,12 70,22 2.136,09
0 D 69,10 2.102,02
1 1,12 83,91 2.552,54
1 D 82,79 2.518,47
2 1,12 100,33 3.052,04
2 D 99,21 3.017,97
3 1,12 117,36 3.570,09
3 D 116,24 3.536,02
D = Doppelzimmer Monatlich: 30,42 Tage

Einzelzimmer- 
Zuschlag

Summe
täglich

Summe
monatlich

Pflege-
stufe

Pflegebedingte 
Kosten

Unterkunft u. 
Verpflegung

Investitions-
kosten

23,88 26,22 19,00

37,57 26,22 19,00

53,99 26,22 19,00

71,02 26,22 19,00

 
 
Leistungen nach dem Landespflegewohngeldgesetz 
(Voraussetzung:  Einstufung in Pflegestufe 1 – 3 
 Einkommens- und vermögensabhängig) 
 
Einzelzimmer monatlich bis zu  649,16 € 
Doppelzimmer monatlich bis zu 615,09 € 
 
 

Berechnungsbeispiel (Einzelzimmer) 
 

0 2.136,09 0,00 2.136,09 0,00 2.136,09
1 2.552,54 1.023,00 1.529,54 649,16 880,38
2 3.052,04 1.279,00 1.773,04 649,16 1.123,88
3 3.570,09 1.432,00 2.138,09 649,16 1.488,93

Pflegewohngeld
Höchstsatz

mtl. Eigenanteil 
mit 

Pflegewohngeld

Pflege-
stufe

monatl.
Kosten

abzgl. 
Pflegekasse

Kosten 
ohne 

Wohngeld

 
 

Falls der zu entrichtende Eigenanteil nicht durch Eigenmittel gedeckt ist, kann beim 
Sozialhilfeträger die volle Kostenübernahme beantragt werden. 



 
 

 
Folgende Leistungen sind in unserem Hause  
im Pflegesatz enthalten: 
 
 
→ 3 Hauptmahlzeiten, zweites Frühstück, Nachmittagskaffee, bei Bedarf 

Spätmahlzeit 

→ Sämtliche Getränke zu den Mahlzeiten 

→ Mineralwasser auf den Zimmern (tägliche Bedarfskontrolle) 

→ Stellung der Bettwäsche, Wechsel und Reinigung der Bettwäsche 

→ Stellung der persönlichen Handtücher und deren Reinigung 

→ Das Waschen der persönlichen Ober- und Unterbekleidung 

→ Unentgeltliche Getränke und Kuchen in unserem eigenen Café 

→ Kulturelle Angebote wie z. B. Konzerte und Vorträge 

→ Umfangreiches Beschäftigungsangebot, einschließlich Bastelmaterial 

→ Möglichkeit der Deponie von Geld oder Wertgegenständen  in unserer 

Verwaltung  

→ Funknotrufsystem bei Bedarf 

→ Telefongespräche innerhalb der Einrichtung 

 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Delikatessen und Getränke bei 
unseren Küchen- oder Pflegekräften zu bestellen. Die Berechnung erfolgt zum 
Selbstkostenpreis. 
 

 
 


